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EMPFEHLUNG Nr. 2797/80/EGKS DER KOMMISSION

vom 31 . Oktober 1980

über die gemeinschaftliche Überwachung der Einfuhren und Weiterverkaufs
preise bestimmter EGKS-Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern bei den

Importeuren

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbeson
dere auf Artikel 86,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Kommission hat mit der Entscheidung Nr. 2794/
80/EGKS ( ! ) ein System von Produktionsquoten einge
führt . Gleichzeitig wurden Vorschriften für die Über
wachung dieser Quoten und über die Ahndung von
Verstößen gegen die genannte Entscheidung erlassen .
Daneben sollten flankierende Maßnahmen getroffen
werden , um eine wirksamere Kontrolle der Einfuhr
preise von unter den EGKS-Vertrag fallenden Eisen
und Stahlerzeugnissen als bisher zu gewährleisten .
In der Empfehlung Nr. 587/80/EGKS der Kommis
sion (2) ist unter anderem vorgesehen , die Einfuhrbe
dingungen bei bestimmten aus Drittländern stammen
den EGKS-Erzeugnissen an den Gemeinschaftsgren
zen zu überwachen .

Die Mitgliedstaaten sollten gemäß Artikel 86 des
EGKS-Vertrags geeignete Maßnahmen ergreifen , um
die Erfüllung der Verpflichtungen aus der Empfeh
lung Nr. 587/80/EGKS sicherzustellen und der Ge
meinschaft die Durchführung ihrer Aufgaben zu er
leichtern .

In letzter Zeit ergab die Inspektion der Einfuhrpreise
an der Grenze nur wenige und zudem relativ unbedeu
tende Fälle der Preisunterschreitung. Dies entspricht
jedoch nicht der allgemeinen Preisabschwächung auf
den Gemeinschaftsmärkten .. Es muß daher bezweifelt
werden , ob diese Grenzkontrollen der Einfuhrpreise
schon ein vollständiges Bild geben .
Es empfiehlt sich deshalb, durch selektive Einsicht in
die Unterlagen bei den Importeuren der bezahlten

Preise und gegebenenfalls der für den Weiterverkauf
der betreffenden Waren berechneten Preise weitere
Informationen zu erhalten, um festzustellen, ob die
aus diesen verschiedenen Quellen stammenden Infor
mationen übereinstimmen —

HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen,
um sich gegebenenfalls zu überzeugen, daß die in
Anwendung der Empfehlung Nr., 587/80/EGKS einge
gangenen Informationen mit denen übereinstimmen,
die sie bei ihren Inspektionen der von den Importeu
ren geführten Aufzeichnungen erhalten haben, insbe
sondere was den für die fraglichen Waren bezahlten
Preis und gegebenenfalls den für den Weiterverkauf
der nicht weiterverarbeiteten Waren berechneten Preis
betrifft.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission re
gelmäßig über die getroffenen Maßnahmen und deren
Ergebnisse .

Artikel 2

Diese Empfehlung ist an alle Mitgliedstaaten gerich
tet.

Sie gilt ab 1 . Januar 1981 .

Brüssel , den 31 . Oktober 1980

Für die Kommission

fitienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission

(') Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
(2 ABl . Nr. L 65 vom 11 . 3 . 1980, S. 5.


